
SPERRMÜLLSAMMLUNG
Die mobile Sammlung von Sperrmüll erfolgt aus-
schließlich gegen Voranmeldung. Die Gemeinde 
Günselsdorf führt diese Sammlung gemein-
sam mit dem Gemeindeverband für Abfallwirt-
schaft und Abgabeneinhebung im Bezirk Baden 
(GVA Baden) durch.
RICHTLINIEN
● Grundsätzlich hat jeder Liegenschaftseigentümer, dessen

Liegenschaft an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen ist,
die Möglichkeit, seinen Sperrmüll zu den Öffnungszeiten zum
Sammelzentrum in der Franz Zöchling Straße 1 zu bringen.

● Jene Bürger, die keine Transportmöglichkeit haben, können
sich schriftlich zur mobilen Sperrmüllabholung anmelden.

● Der Sperrmüll muss zum unten angeführten Termin innerhalb
der Grundstücksgrenze (keinesfalls vor der Liegenschaft!) be-
reitgestellt werden.

● Der Liegenschaftseigentümer oder ein Vertreter muss bei der
Abholung anwesend sein.

Achtung: Der Termin gilt nicht für Wohnhausanlagen. Hier er-
folgt eine eigene Abholung des Sperrmülls. (Siehe Rückseite!)

Impressum: GVA Baden, 2441 Mitterndorf

Hiermit melde ich meine Liegenschaft zur mobilen Sperrmüllsammlung an.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die zur Kenntnis genommenen Richtlinien.

Die Abholung des Sperrmülls erfolgt am Sa ab 06.30 Uhr! WICHTIG: » Anwesenheit bei 
der Abholung erforderlich. » Keinen Sperrmüll auf öffentliche Flächen! / Es werden nur 
vollständig ausgefüllte Anmeldekarten anerkannt! Anmeldeschluss: Mo, 03.11.2025

Ich habe keine Möglichkeit meinen Sperrmüll zum Sammelzentrum zu bringen

Zur Abholung liegt auf meiner Liegenschaft: Sperrmüll und/oder Eisenschrott

Termin:
Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

Telefonnummer

Unterschrift

JA
» Nur jener Abfall, der aufgrund seiner Größe
(nicht Menge!) keinen Platz in Ihrer Restmüll-
tonne findet.

» Nur Haushaltsmengen (rund 2 Kubikmeter)

NEIN
» Restmüll (Abfall in Säcken)
» Bauschutt, Biomüll, Altreifen
» Wertstoffe, Problemstoffe
» Sperrmüll von Betrieben
» Haus- bzw. Wohnungsräumungen
» Elektroaltgeräte (werden
gratis am ASZ gesammelt)

Bitte ausreichend
frankieren
oder beim

Gemeindeamt
abgeben

An die Marktgemeinde
GÜNSELSDORF

Gemeindeamt
2525 Günselsdorf

Termin: Samstag, 08.11.2025

ACHTUNG: Übergabe an illegale Sammler ist verboten. Dies wird bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht!
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Ihre angeführten Daten werden, gem. Art. 6 Abs. 1b DSGVO, für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrages von der Gemeinde verarbeitet und an den GVA Baden sowie dessen beauftragte
Frächterfirma zwecks Durchführung der Entsorgungsleistung weitergeleitet. Unter www.gvabaden.at, Reiter „Datenschutz“ können Sie sich jederzeit über Ihre Betroffenenrechte informieren.

Samstag, 08.11.2025



SPERRMÜLLSAMMLUNG
WOHNHAUSANLAGEN

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEIM

ABFALL-TELEFON ✆ 02234/ 741 51
Dienstag 15.00—17.00 Uhr / Freitag 12.00—13.00 Uhr

Gilt ausschließlich für folgende Wohnhaus-
anlagen im Gemeindegebiet von Günselsdorf:
» Anton Rauchstraße 12
» Anton Rauchstraße 18
» Europaplatz 1, 4, 5, 6
» Helmuth Kaipel-Platz
» Leobersdorferstraße 1, 3, 7
» Teesdorferstraße 38
» Wärndorferstraße 1
» Wiener Neustädterstraße 1

RICHTLINIEN
● Grundsätzlich hat jeder Liegenschaftseigentümer, dessen

Liegenschaft an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen ist,
die Möglichkeit, seinen Sperrmüll zu den Öffnungszeiten zum
Sammelzentrum in der Franz Zöchling Straße 1 zu bringen.

● Jene Bürger, die keine Transportmöglichkeit haben, kön-
nen sich schriftlich zur mobilen Sperrmüllabholung anmelden.
Dafür steht im Frühjahr und im Herbst je ein Termin zur Ver-
fügung.

● Legen Sie ihren Sperrmüll frühestens am Abend des Vortages,
jedoch spätestens bis 6.30 Uhr des Abfuhrtages an einem ge-
meinsamen Platz vor Ihrem Wohnhaus zur Abholung bereit!

● Beachten Sie bitte die angeführten Richtlinien für die Sperr-
müllsammlung!

● Es wird ausschließlich den Richtlinien entsprechender Sperr-
müll abgeholt.

Impressum: GVA-Baden, 2441 Mitterndorf

JA
» Nur jener Abfall, der aufgrund seiner Größe
(nicht Menge!) keinen Platz in Ihrer Restmüll-
tonne findet.

» Nur Haushaltsmengen (rund 2 Kubikmeter)

NEIN
» Restmüll (Abfall in Säcken)
» Bauschutt, Biomüll, Altreifen
» Wertstoffe, Problemstoffe
» Sperrmüll von Betrieben
» Haus- bzw. Wohnungsräumungen
» Elektroaltgeräte (werden
gratis am ASZ gesammelt)

Termin: Freitag, 07.11.2025

ACHTUNG: Übergabe an illegale Sammler ist verboten. Dies wird bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht!
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Ihre angeführten Daten werden, gem. Art. 6 Abs. 1b DSGVO, für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrages von der Gemeinde verarbeitet und an den GVA Baden sowie dessen 
beauftragte Frächterfirma zwecks Durchführung der Entsorgungsleistung weitergeleitet. Unter www.gvabaden.at/datenschutz können Sie sich jederzeit über Ihre Betroffenenrechte 
informieren.




